
§ 37  

Ausschlussfrist  

  

(1) Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 

Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von dem Mitarbeiter oder vom 

Dienstgeber in Textform geltend gemacht werden. Für denselben Sachverhalt reicht 

die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus Dienstvereinbarungen über Maßnahmen zum 

Ausgleich und zur Milderung von wesentlichen wirtschaftlichen Nachteilen für die 

Mitarbeiter wegen Schließung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von 

Einrichtungen oder wesentlichen Teilen von ihnen. 

 

(3) Absatz 1 gilt auch nicht für Ansprüche, die kraft Gesetzes oder zwingender 

Rechtsverordnungen auf der Grundlage eines Gesetzes der vereinbarten 

Ausschlussfrist entzogen sind. 

 


